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Sachverhalt:

A.

A.a Der  am  NN  geborene,  verheiratete,  in  seinem  Heimatstaat 
wohnhafte österreichische Staatsangehörige X._______, der seit April 
1979 als Färber – und Grenzgänger - in der Schweiz gearbeitet und 
obligatorische Beiträge an die schweizerische Alters-, Hinterlassenen- 
und Invalidenversicherung (AHV/IV) entrichtet hatte, meldete sich am 
27.  Juli  2006  bei  der  Sozialversicherungsanstalt  des  Kantons  St. 
Gallen  (nachfolgend  SVA  SG)  zum  Bezug  einer  schweizerischen 
Invalidenrente an. Im Wesentlichen machte er dabei geltend, dass er 
seit Dezember 2004 an Schlaf-Apnoe und Depressionen leide und seit 
dem 29. Juni 2005 arbeitsunfähig  sei (act. 1 SVA SG).

A.b In der Folge zog die SVA SG bzw. die IV-Stelle des Kantons St. 
Gallen (nachfolgend IV-Stelle SG) verschiedene Unterlagen wirtschaft-
lichen und medizinischen Inhalts zu den Akten, insbesondere:

- einen von der Arbeitgeberin, der Y._______ AG (SG), am 29. August 
2006 ausgefüllten Fragebogen, wonach der Versicherte dort seit dem 
14. April  1979 als Färber tätig gewesen und per 31. März 2006 aus 
wirtschaftlichen Gründen entlassen worden sei, nachdem er seit dem 
29.  Juni  2005  krankgeschrieben  worden  sei  (vgl.  act.  10  SVA SG), 
sowie eine von dieser Arbeitgeberin am 9. Oktober 2006 ausgefüllte 
Arbeitsplatz- und Tätigkeitsbeschreibung (act. 15 SVA SG);

- zwei ärztliche Berichte des Landeskrankenhauses Feldkirch vom 2. 
Dezember 2004 und vom 17. Februar 2005, wonach in dessen Schlaf-
labor  beim Versicherten ein schweres obstruktives Schlafapnoe-Syn-
drom  und  eine  Adipositas  diagnostiziert  worden  sei  (act.  13/14  bis 
13/18 SVA SG);

-  einen  ärztlichen  Untersuchungsbericht  des  Psychiaters  Dr.  med. 
P._______ in Zürich vom 14. Oktober 2005, aus welchem hervorgeht, 
dass der Versicherte im Juni 2005 im Sinne von psychisch/physischer 
Erschöpfung  dekompensiert  habe,  obschon  die  nächtliche 
Atemstörung behoben und eine Gewichtsreduktion eingeleitet worden 
war, und die Symptomatik geprägt sei von Erschöpfbarkeit, fehlender 
Erholung,  minimaler  Belastbarkeit,  Muskelschmerzen  nach  kürzeren 
Gehstrecken sowie einer Persönlichkeitsstruktur, welche psychiatrisch 
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am  besten  als  Neurasthenie  bei  einer  zwangshaften  Persön-
lichkeitsstörung zu fassen sei (ICD 10: F 48.0 und 60.5). Aufgrund die-
ser Symptomatik ergebe sich eine medizinisch-theoretische Arbeitsun-
fähigkeit  von 100%. Eventuell  könne eine berufliche Neuorientierung 
ins Auge gefasst werden, doch sei zunächst der Erfolg eines Aufent-
haltes  in  der  Rehabilitationsklinik  abzuwarten  (act.  13/8  bis  13/10, 
34/17 und 34/18 SVA SG);

- den Entlassungsbericht der deutschen Klinik Alpenblick vom 31. Ja-
nuar  2006,  wonach  der  Klinikaufenthalt  vom 6.  Dezember  2005  bis 
zum 31. Januar 2006 das depressive Zustandsbild deutlich verbessert 
und der Patient  auch an Gewicht verloren habe (act. 13/5 und 13/6, 
34/13 und 34/14 SVA SG);

-  einen  Arztbericht  von  Dr.  med.  R._______  in  Rankweil  vom  11. 
September 2006, aus welchem hervorgeht, dass dem Antragsteller die 
bisherige wie auch andere Tätigkeiten wegen der diagnostizierten Lei-
den - nämlich einerseits einer normativ zwanghaften Persönlichkeits-
störung  mit  jahrelanger  Überforderung  und chronischer  neurastheni-
scher Entwicklung, welche sich auf die Arbeitsfähigkeit auswirke, so-
wie andererseits einem ausgeprägten Schlafapnoesyndrom mit teilwei-
ser Erschöpfung, welche sich zu depressiven Episoden zuspitze, aber 
sich auf die Arbeitsfähigkeit nicht auswirke - nicht mehr zumutbar sei-
en (act. 13/1 bis 13/4 SVA SG);

-  einen  weiteren  Arztbericht  von  Dr.  med.  S._______,  Facharzt  für 
Innere Medizin in Götzis vom 14. November 2006, wonach der Antrag-
steller wegen der depressiven Entwicklung und der Übergewichtigkeit 
beruflich nicht einsetzbar sei (act. 26 und 34/20 SVA SG);

-  ein  im  Rahmen  eines  Antrages  um  Gewährung  einer  österreichi-
schen Invaliditätspension im November 2006 erstelltes ärztliches Ge-
samtgutachten,  woraus hervorgeht,  dass beim Antragsteller  eine zu-
mindest mittelgradige  depressive Episode vorliege, die ihn hindere, ei-
ner  Arbeitstätigkeit  zu  Erwerbszwecken  nachzugehen  (vgl.  act.  34/1 
bis 34/8); darauf gestützt gewährte die österreichische Pensionsversi-
cherungsanstalt  dem Antragsteller  mit  Bescheid vom 7. Januar 2008 
eine unbefristete Invaliditätspension (act. 46/6 bis 46/10);

- ein im Auftrag der IV-Stelle SG erstelltes polydisziplinäres Gutachten 
des  ärztlichen  Begutachtungsinstituts  ABI  in  Basel  vom  28.  Januar 
2008, worin die Dres  med. T._______ und U._______ nach eingehen-
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den Untersuchungen zum Schluss kamen, dass beim Antragsteller ab 
dem Juni 2005 im Wesentlichen aus psychiatrischer Sicht wegen einer 
leichten bis mittelgradigen depressiven Episode für leichte bis höchs-
tens mittelschwere, adaptierte Tätigkeiten eine Leistungseinbusse von 
30% (bei vollschichtig zumutbarer Arbeitsfähigkeit) vorliege; berufliche 
Massnahmen  seien  gegebenenfalls  zu  einem späteren  Zeitpunkt  zu 
evaluieren (act. 43/1 bis 43/15 SVA SG).

B.

B.a Mit Vorbescheid vom 2. April 2008 teilte die IV-Stelle SG dem An-
tragsteller mit, dass das Leistungsbegehren abgewiesen werden müs-
se, weil die interdisziplinären medizinischen Abklärungen ergeben hät-
ten, dass er als Folge langdauernder Krankheit seit dem 29. Juni 2005 
zwar nicht mehr als Färber arbeiten könne, es ihm hingegen zumutbar 
sei,  bei  einer  leidensangepassten  Tätigkeit  eine  70-prozentige  Leis-
tung  zu  erbringen.  Dabei  würde  er  eine  Erwerbseinbusse  von  Fr. 
20'009.-- erleiden, was bei einem Erwerbseinkommen ohne Behinde-
rung von Fr. 62'738.-- einem Invaliditätsgrad von 32% entspreche, wo-
mit kein Rentenanspruch bestünde (act. 52 SVA SG). 

B.b Im Rahmen des Anhörungsverfahrens reichte  der  Gesuchsteller 
einen  neuropsychodiagnostischen  Befund  der  Institution  SMO 
Feldkirch vom April 2008 ein, worin Dr. V._______, Neuropsychologin, 
im Wesentlichen eine Gedächtnisstörung und eine schwere Aufmerk-
samkeitsstörung erwähnte, welche sich durch eine zunehmende Reak-
tionsverlangsamung, eine verstärkte Ermüdbarkeit, eine stark vermin-
derte Belastbarkeit und eine erhöhte Ablenkbarkeit kennzeichnen wür-
den. Zusätzlich habe sich eine Beeinträchtigung der visuell-räumlichen 
Leistungen und des figuralen Gedächtnisses gezeigt (act. 54 SVA SG).

B.c Am 17. Mai 2008 nahm der regionalärztliche Dienst der Invaliden-
versicherung (RAD Ostschweiz)  zum vorgelegten Testbericht  von Dr. 
V._______  dahingehend  Stellung,  dass  die  darin  dokumentierten 
Beeinträchtigungen nicht  stark  ausgeprägt  seien und mit  der im ABI 
Basel  diagnostizierten  leicht-  bis  mittelgradig  ausgeprägten 
depressiven  Störung  vereinbar  seien. Damit  gebe  es  keinen  Anlass 
anzunehmen, dass nach der Begutachtung vom 23. Januar 2008 im 
ABI  Basel  eine  Verschlechterung  des  Gesundheitszustandes 
eingetreten sei. Es seien deshalb auch keine weiteren medizinischen 
Abklärungen notwendig (act. 56 SVA SG). 
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C.
Mit Verfügung vom 27. Mai 2008 wies sodann die zuständige IV-Stelle 
für Versicherte im Ausland (nachfolgend die Vorinstanz) das Leistungs-
begehren von X._______ ab im Wesentlichen mit der bereits im Vor-
bescheid der IV-Stelle SG vorgebrachten Begründung. Aus dem letz-
ten  neuropsychologischen  Testbericht  der  Institution  SMO  Feldkirch 
könne  keine  Verschlechterung  des  Gesundheitszustandes  seit  dem 
Gutachten des ABI Basel vom 23. Januar 2008 abgeleitet werden (act. 
59 SVA SG).

D.

D.a Gegen  die  Verfügung  der  Vorinstanz  vom  27.  Mai  2008  liess 
X._______ (nachfolgend der Beschwerdeführer) mit Eingabe vom 27. 
Juni  2008 beim Bundesverwaltungsgericht  Beschwerde erheben und 
die Aufhebung der angefochtenen Verfügung sowie die Ausrichtung ei-
ner ganzen Invalidenrente beantragen. Eventualiter sei die Streitsache 
zur neuen medizinischen Abklärung und anschliessenden neuen Ver-
fügung  an  die  Vorinstanz  zurückzuweisen  (act.  1).  Im  Wesentlichen 
machte er dabei gestützt auf einen Bericht seines Hausarztes Dr. med. 
P._______  vom 23. Juni  2008 (vgl. act. 1/5)  geltend,  dass  das  ABI-
Gutachten  aus  nervenfachärztlicher  Sicht  nicht  zu  überzeugen 
vermöge und die Vorinstanz den Testbericht der Institution SMO Feld-
kirch völlig verkenne. Die depressiven Episoden des Beschwerdefüh-
rers seien entgegen dem ABI-Gutachten primär auf das lebensbedroh-
liche Schlafapnoesyndrom und damit einhergehenden massiven Ängs-
ten und Verunsicherungen zurückzuführen. Entgegen der angefochte-
nen  Verfügung  könnten  die  rasche  Ermüdbarkeit  und  die  kognitiven 
Leistungseinbussen nicht mit  der depressiven Störung in Verbindung 
gebracht werden, sondern seien hirnorganisch bedingt. Die Werte des 
diagnostizierten, schweren obstruktiven Schlafapnoesyndroms mit  ei-
nem AHI von 73 und Sauerstoffentsättigung bis auf 82% seien derart 
hoch,  dass eine Arbeitsfähigkeit  vollends ausgeschlossen sei. Diese 
Sauerstoffentsättigung habe nie wirksam behandelt werden können.

Nebst  dem  erwähnten  ärztlichen  Bericht  von  Dr.  med.  P._______ 
reichte der Beschwerdeführer das bereits aktenkundige ärztliche Ge-
samtgutachten  der  Pensionsversicherungsanstalt  der  Landesstelle 
vom 2. (?) November 2006 (vgl. act. 34/1 bis 34/8, E. A.b) sowie einen 
„Arztbrief“  vom  8.  Mai  2008  und  einen  „Ambulanzbrief“  vom  5.  Mai 
2008  je  des  Landeskrankenhauses  Hohenems,  aus  welchen  die  er-
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wähnte  Diagnose  des  schweren  obstruktiven  Schlafapnoesyndroms 
(ICD  G47.3)  und  einer  Adipositas  (ICD  E66.9)  entnommen  werden 
kann (act. 1/7 und 1/8).

E.
Mit  Vernehmlassung vom 4. September 2008 (vgl. act. 5) beantragte 
die Vorinstanz gestützt auf die ausführliche Stellungnahme der IV-Stel-
le SG vom 29. August  2008 die Abweisung der Beschwerde im We-
sentlichen mit der Begründung, dass sie auf das ABI-Gutachten (vgl. 
act. 43  SVA SG)  abgestellt  habe,  worin  dem Beschwerdeführer  aus 
gesamtgutachterlicher Sicht für körperlich leichte bis nur selten mittel-
schwere Tätigkeiten eine 70-prozentige  Arbeits- und Leistungsfähig-
keit  attestiert werde. Insgesamt sei das ABI-Gutachten überzeugend 
und halte vor den Argumenten des Beschwerdeführers stand.

F.
Mit Replik vom 17. Dezember 2008 liess der Beschwerdeführer an sei-
nen Anträgen und an der Beschwerdebegründung festhalten. Zudem 
reichte er einen weiteren, vom 27. November 2008 datierten ärztlichen 
Bericht  seines  Hausarztes  Dr. P._______ ein. Nach  dessen  Beurtei-
lung sei das ABI-Gutachten unvollständig, da es die mit der Depressi-
on  verbundenen  Lebensumstände  in  keiner  Weise  würdige  und  die 
auffällige Persönlichkeitsstruktur sowie die psychoorganischen Beein-
trächtigungen  nicht  berücksichtige.  Die  letztgenannten  seien  gerade 
von Frau Dr. V._______ (vgl. act. 54 SVA SG) festgestellt worden. Auch 
könne die Schlafapnoe nicht mittels einer Gewichtsreduktion adäquat 
behandelt werden. Des Weiteren sei die chronisch latente Suizidalität 
vom ABI zu wenig gewürdigt  worden,  denn die Untersuchungen des 
behandelnden  Psychiaters  Dr.  P._______  würden  aufzeigen,  dass 
dafür organische Ursachen vorliegen würden. Im Übrigen dränge sich 
beim Einkommensvergleich ein Leidensabzug auf. Mit  einem solchen 
von mindestens 15% würde ein IV-Grad von 42,12% und somit ein An-
spruch des Beschwerdeführers auf eine Viertelsrente resultieren  (act. 
16).

G.
Mit Duplik vom 14. Januar 2009 bestätigte die Vorinstanz ihrerseits ih-
ren Abweisungsantrag und stützte sich dabei  auf  die Stellungnahme 
der IV-Stelle SG vom 9. Januar 2009, wonach es dem Beschwerdefüh-
rer auch gestützt auf den letzten Bericht des behandelnden Psychia-
ters Dr. P._______ nicht gelinge, die Beweiskraft des ABI-Gutachtens 
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vom 28. Januar  2008 zu erschüttern. Der  erwähnte  Bericht  enthalte 
keine Gesichtspunkte, die bei der Begutachtung im ABI unerkannt ge-
blieben oder geeignet wären,  zu einer abweichenden Beurteilung zu 
führen. Im Übrigen könne es nicht angehen, nur darum weitere Abklä-
rungen vorzunehmen, wenn die behandelnden Ärzte zu unterschiedli-
chen Einschätzungen kämen (act. 18).

H.
Mit Eingabe vom 27. Januar 2009 reichte der Beschwerdeführer noch 
den Austrittsbericht  vom 15. Januar 2009 des Landeskrankenhauses 
Rankweil ein, in welchem er im Oktober und November 2008  hospita-
lisiert gewesen sei. Die Untersuchungen würden nebst dem schweren 
chronischen Schlafapnoe-Syndrom auch hirnorganische Verletzungen 
aufzeigen. Damit sei sein Anspruch auf eine ganze Invalidenrente aus-
gewiesen. Als Entlassungsdiagnose listet der erwähnte Austrittsbericht 
eine rezidive depressive Störung mit mittelgradiger Episode, Hinweise 
für das Vorliegen abhängiger Persönlichkeitszüge und eine Hirnorgani-
zität bei schwerem chronischen, obstruktiven Schlafapnoesyndrom auf 
(act. 20).

I.
Den mit  Zwischenverfügung vom 12. September 2008 vom zuständi-
gen Instruktionsrichter geforderten Kostenvorschuss in der Höhe von 
Fr. 400.-- hat der Beschwerdeführer fristgemäss überwiesen, und zwar 
sogar zweimal, am 18. September und am 7. Oktober 2008 (Gesamt-
einzahlung also Fr. 800.--; act. 6, 10 und 11).

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Be-
schwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des Bundesgesetzes vom 
20.  Dezember  1968  über  das  Verwaltungsverfahren  (VwVG,  SR 
172.021). Zu den anfechtbaren Verfügungen gehören jene der IV-Stelle 
für Versicherte im Ausland, die zu den Vorinstanzen des Bundesver-
waltungsgerichts gehört (Art. 33 lit. d VGG; vgl. auch Art. 69 Abs. 1 Bst. 
b  des  Bundesgesetzes  über  die  Invalidenversicherung  vom 19. Juni 
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1959 [IVG, SR 831.20]). Eine Ausnahme, was das Sachgebiet angeht, 
ist in casu nicht gegeben (Art. 32 VGG).

1.2 Das VwVG findet keine Anwendung in Sozialversicherungssachen, 
soweit das Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen 
Teil  des  Sozialversicherungsrechts  (ATSG, SR 830.1)  anwendbar  ist 
(Art. 3 Bst. dbis VwVG).

1.3 Anfechtungsgegenstand des vorliegenden Verfahrens ist die Verfü-
gung der IV-Stelle für Versicherte im Ausland vom 27. Mai 2008. Der 
Beschwerdeführer hat frist- und formgerecht (Art. 60 ATSG) Beschwer-
de erhoben. Durch die Verfügung ist er besonders berührt und hat ein 
schutzwürdiges Interesse an deren Änderung oder Aufhebung (Art. 59 
ATSG).  Nachdem  auch  der  geforderte  Kostenvorschuss  fristgerecht 
geleistet wurde, ist auf das ergriffene Rechtsmittel einzutreten.

2.
Das Bundesverwaltungsgericht  prüft  die  Verletzung von Bundesrecht 
einschliesslich der Überschreitung oder des Missbrauchs des Ermes-
sens, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheb-
lichen Sachverhalts und die Unangemessenheit, wenn nicht eine kan-
tonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat (Art. 49 VwVG).

3.
Der Beschwerdeführer ist Staatsangehöriger eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Gemeinschaft (EU), so dass vorliegend das am 1. Juni 
2002 in Kraft  getretene Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen 
Gemeinschaft  mit  ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizü-
gigkeit (FZA, SR 0.142.112.681), insbesondere dessen Anhang II, der 
die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit regelt, anwend-
bar ist (vgl. Art. 80a IVG, in Kraft seit dem 1. Juni 2002). Nach Art. 3 
Abs. 1  der  Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des  Rates  vom 14. Juni 
1971 (SR 0.831.109.268.1) haben die Personen, die im Gebiet eines 
Mitgliedstaates  wohnen,  für  die  diese  Verordnung  gilt,  die  gleichen 
Rechte und Pflichten aufgrund der Rechtsvorschriften eines Mitglied-
staates wie die Staatsangehörigen dieses Staates selbst,  soweit  be-
sondere  Bestimmungen dieser  Verordnung nichts  anderes vorsehen. 
Demnach richtet sich vorliegend der Anspruch des Beschwerdeführers 
auf  Leistungen der Invalidenversicherung nach dem schweizerischen 
Recht,  insbesondere dem IVG sowie der Verordnung über die Invali-
denversicherung vom 17. Januar 1961 (IVV, SR 831.201), des ATSG 
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sowie  der  entsprechenden  Verordnung  vom  11.  September  2002 
(ATSV, SR 830.11).

4.

4.1 Im Folgenden  zu prüfen ist,  ob  der  Beschwerdeführer  Anspruch 
auf eine schweizerische Invalidenrente hat. Weil in zeitlicher Hinsicht 
grundsätzlich  diejenigen  Rechtssätze  massgebend  sind,  die  bei  der 
Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben, 
und  weil  nach  ständiger  Praxis  der  Sozialversicherungsgerichte  bei 
der Beurteilung eines Falles grundsätzlich auf den bis zum Zeitpunkt 
des  Erlasses  des  angefochtenen  Verwaltungsaktes  (hier:  27.  Mai 
2008) eingetretenen Sachverhalt  abgestellt  wird (BGE 132 V 2 E. 1, 
129 V 4 E. 1.2 mit Hinweisen), sind im vorliegenden Fall bis zum 31. 
Dezember 2007 die auf den 1. Januar 2004 in Kraft getretenen Bestim-
mungen der 4. IV-Revision anwendbar, und ab dem 1. Januar 2008 die 
zu diesem Zeitpunkt in Kraft getretenen Bestimmungen der 5. IV-Revi-
sion  (AS  2007  5129  bzw. AS  2007  5155);  denn  ein  allfälliger  Leis-
tungsanspruch ist für die Zeit vor einem Rechtswechsel aufgrund der 
bisherigen und ab diesem Zeitpunkt nach den neuen Normen zu prü-
fen (pro rata temporis; BGE 130 V 445).  Ebenso finden die ab dem 1. 
Januar 2003 geltenden Bestimmungen des ATSG und jene der ATSV 
Anwendung.

4.2 Bezüglich der vorliegend auf Grund von Art. 2 ATSG in Verbindung 
mit  Art.  1  Abs. 1  IVG zu  berücksichtigenden  ATSG-Normen  zur  Ar-
beitsunfähigkeit (Art. 6), Erwerbsunfähigkeit (Art. 7), Invalidität (Art. 8) 
und zur Bestimmung des Invaliditätsgrades (Art. 16) hat das Schweize-
rische Bundesgericht (vormals Eidgenössisches Versicherungsgericht 
[EVG]) erkannt,  dass es sich bei den in Art. 3-13 ATSG enthaltenen 
Legaldefinitionen  in  aller  Regel  um eine  formellgesetzliche  Fassung 
der  höchstrichterlichen Rechtsprechung zu den entsprechenden Be-
griffen vor In-Kraft-Treten des ATSG handelt und sich inhaltlich damit 
keine Änderung ergibt, weshalb die hierzu entwickelte Rechtsprechung 
übernommen und weitergeführt werden kann (vgl. BGE 130 V 343 E. 
3.1, 3.2 und 3.3). Auch die Normierung des Art. 16 ATSG führt nicht zu 
einer Modifizierung der bisherigen Judikatur zur Invaliditätsbemessung 
bei erwerbstätigen Versicherten, welche weiterhin nach der allgemei-
nen Methode des Einkommensvergleichs vorzunehmen ist (zu Art. 28 
Abs. 2 IVG in der bis zum 31. Dezember 2002 in Kraft  gestandenen 
Fassung vgl. BGE 128 V 29 E. 1, BGE 104 V 135 E. 2a und b).
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5.

5.1 Invalidität ist die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dau-
ernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit (Art. 8 Abs. 1 ATSG). 
Nach  Art.  4  IVG  kann  die  Invalidität  Folge  von  Geburtsgebrechen, 
Krankheit oder Unfall sein (Abs. 1); sie gilt als eingetreten, sobald sie 
die für die Begründung des Anspruchs auf die jeweilige Leistung erfor-
derliche Art und Schwere erreicht hat (Abs. 2).

5.2 Anspruch auf  eine  ganze Invalidenrente  besteht  gemäss Art. 28 
Abs. 1 IVG (in der von 2004 bis Ende 2007 geltenden Fassung) bzw. 
Art. 28 Abs. 2 IVG (in der ab 2008 geltenden Fassung) bei einem Inva-
liditätsgrad von mindestens 70%, derjenige auf eine Dreiviertelsrente 
bei einem solchen von mindestens 60%, derjenige auf eine halbe Ren-
te ab einem Grad der Invalidität von 50% und derjenige auf eine Vier-
telsrente ab einem solchen von 40%. Gemäss Abs. 1ter dieser Norm (in 
der bis zum 31. Dezember 2007 geltenden Fassung) respektive Art. 29 
Abs. 4 IVG (in der ab 2008 geltenden Fassung) werden Renten, die ei-
nem Invaliditätsgrad von weniger als 50% entsprechen, jedoch nur an 
Versicherte ausgerichtet, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufent-
halt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz haben. Eine Ausnahme von diesem 
Prinzip gilt ab dem 1. Juni 2002 für Schweizer Bürger und Staatsange-
hörige der Europäischen Gemeinschaft, welche Anspruch auf Viertels-
renten haben, wenn sie in einem Mitgliedstaat der Europäischen Ge-
meinschaft Wohnsitz haben.

5.3 Für die Bestimmung des Invaliditätsgrades wird das Erwerbsein-
kommen, das die versicherte  Person nach Eintritt  der Invalidität  und 
nach Durchführung der medizinischen Behandlung und allfälliger Ein-
gliederungsmassnahmen durch eine ihr  zumutbare Tätigkeit  bei  aus-
geglichener  Arbeitsmarktlage  erzielen  könnte  (sog.  Invalideneinkom-
men), in Beziehung gesetzt zum Erwerbseinkommen, das sie erzielen 
könnte, wenn sie nicht invalid geworden wäre (sog. Valideneinkommen; 
Art. 16 ATSG). Der Einkommensvergleich hat in der Regel in der Weise 
zu  erfolgen,  dass die beiden hypothetischen Erwerbseinkommen zif-
fernmässig möglichst genau ermittelt und einander gegenübergestellt 
werden, worauf sich aus der Einkommensdifferenz der Invaliditätsgrad 
bestimmen lässt. Insoweit die fraglichen Erwerbseinkommen nicht ge-
nau ermittelt werden können, sind sie nach Massgabe der im Einzelfall 
bekannten Umstände zu schätzen und die  so  gewonnenen Annähe-
rungswerte miteinander zu vergleichen (allgemeine Methode des Ein-
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kommensvergleichs; BGE 128 V 30 E. 1, 104 V 136 E. 2a und b; ZAK 
1990 S. 518 E. 2). Erwerbsunfähigkeit ist, vereinfacht ausgedrückt, die 
durch einen Gesundheitsschaden verursachte Unfähigkeit,  durch zu-
mutbare Arbeit Geld zu verdienen (ALFRED MAURER, Bundessozialversi-
cherungsrecht, Basel 1993, S. 140).

5.4 Der Begriff  der Invalidität  ist  demnach nicht  nach dem Ausmass 
der gesundheitlichen Beeinträchtigung definiert, sondern nach der dar-
aus folgenden Unfähigkeit, Erwerbseinkommen zu erzielen (BGE 110 
V 275 E. 4a, 102 V 166) oder sich im bisherigen Aufgabenbereich zu 
betätigen. Dabei sind die Erwerbs- bzw. Arbeitsmöglichkeiten nicht nur 
im angestammten Beruf bzw. der bisherigen Tätigkeit, sondern – wenn 
erforderlich –  auch  in  zumutbaren  anderen  beruflichen  Tätigkeiten 
(Verweistätigkeiten) zu prüfen. Der Invaliditätsgrad ist also grundsätz-
lich nach wirtschaftlichen und nicht nach medizinischen Grundsätzen 
zu ermitteln. Das heisst,  dass  es  bei  der  Bemessung  der  Invalidität 
einzig und allein auf die objektiven wirtschaftlichen Folgen der funktio-
nellen  Behinderung  ankommt,  welche  nicht  unbedingt  mit  dem vom 
Arzt  festgelegten Grad  der  funktionellen  Einschränkung übereinstim-
men müssen (BGE 110 V 275; ZAK 1985 S. 459). Trotzdem ist die Ver-
waltung und im Beschwerdefall auch das Gericht auf Unterlagen ange-
wiesen,  die der  Arzt  und gegebenenfalls  auch andere Fachleute zur 
Verfügung gestellt haben. Aufgabe des Arztes ist es, den Gesundheits-
zustand zu beurteilen und dazu Stellung zu nehmen, in welchem Um-
fang und bezüglich welcher Tätigkeiten der Versicherte arbeitsunfähig 
ist. Im Weiteren sind die ärztlichen Auskünfte eine wichtige Grundlage 
für die Beurteilung der Frage, welche Arbeitsleistungen dem Versicher-
ten noch zugemutet werden können (BGE 115 V 134 E. 2, 114 V 314 
E. 3c mit Hinweisen; ZAK 1991 S. 319 E. 1c). Die rein wirtschaftlichen 
und rechtlichen Beurteilungen,  insbesondere  im Zusammenhang  mit 
der Bestimmung der Erwerbsfähigkeit, obliegt dagegen der Verwaltung 
und im Beschwerdefall dem Gericht.

5.5 Hinsichtlich der Entstehung des Anspruchs auf eine Invalidenrente 
schreibt Art. 29 Abs. 1 IVG (in der bis zum 31. Dezember 2007 gültig 
gewesenen Fassung) vor, dass der Rentenanspruch nach Art. 28 IVG 
frühestens in dem Zeitpunkt  entsteht,  in dem die versicherte Person 
mindestens  zu  40%  bleibend  erwerbsunfähig  geworden  ist  (Bst.  a: 
Dauerinvalidität) oder während eines Jahres ohne wesentlichen Unter-
bruch zu mindestens 40%  arbeitsunfähig gewesen war (Bst. b: lang-
dauernde Krankheit). Gemäss der ab 1. Januar 2008 geltenden Fas-
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sung von Art. 28  Abs. 1 IVG haben jene Versicherten Anspruch auf 
eine Rente, die ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Auf-
gabenbereich  zu  betätigen,  nicht  durch  zumutbare  Eingliederungs-
massnahmen wieder herstellen, erhalten oder verbessern können (lit. 
a), und die zusätzlich während eines Jahres ohne wesentlichen Unter-
bruch durchschnittlich mindestens 40 % arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG) 
gewesen  sind  und  auch  nach  Ablauf  dieses  Jahres  zu  mindestens 
40 % invalid (Art. 8 ATSG) sind (lit. b und c).

Für die Annahme bleibender Erwerbsunfähigkeit im Sinne von Art. 29 
Abs. 1 Bst. a IVG und Art. 29 IVV (in der bis zum 31. Dezember 2007 
geltenden Fassung) ist  nach ständiger Rechtsprechung des Bundes-
gerichts (vormals EVG) die überwiegende Wahrscheinlichkeit erforder-
lich,  dass  ein weitgehend stabilisierter,  im Wesentlichen irreversibler 
Gesundheitsschaden vorliegt,  welcher die Erwerbsfähigkeit der versi-
cherten Person voraussichtlich dauernd in rentenbegründendem Aus-
mass beeinträchtigen wird. Als relativ stabilisiert kann ein ausgespro-
chen labil  gewesenes Leiden nur dann betrachtet werden, wenn sich 
sein Charakter deutlich in der Weise geändert hat, dass vorausgese-
hen werden kann, in absehbarer Zeit werde keine praktisch erhebliche 
Wandlung mehr erfolgen (BGE 119 V 102 E. 4a mit Hinweisen). Diese 
Rechtsprechung führt  dazu,  dass die Annahme bleibender  Invalidität 
im Rahmen von Art. 29 IVG Seltenheitswert  hat; in Betracht fällt  sie 
etwa  bei  Amputationen  (ULRICH MEYER-BLASER,  Rechtsprechung  des 
Bundesgerichts zum IVG, Zürich 1997, S. 232 f., mit weiteren Hinwei-
sen).  Fehlen  die  genannten  restriktiven  Kriterien,  so  ist  die  Frage, 
wann ein allfälliger Rentenanspruch entsteht und mithin der Versiche-
rungsfall eintritt, stets nach Massgabe von Art. 29 Abs. 1 Bst. b IVG (in 
der bis zum 31. Dezember 2007 geltenden Fassung) zu prüfen. Mit der 
in  dieser  Bestimmung vorgesehenen Wartezeit  von einem Jahr  wird 
eine  Abgrenzung  zwischen  den  Aufgaben  der  Invalidenversicherung 
und  denjenigen  der  sozialen  Kranken-  und  Unfallversicherung  be-
zweckt; letztere haben während der Wartezeit  in  erster  Linie für den 
Erwerbsausfall bei Krankheit oder Unfall aufzukommen (BGE 111 V 23 
E. 3a). Nach Art. 29ter IVV liegt  ein  wesentlicher  Unterbruch der  Ar-
beitsunfähigkeit im Sinne von Art. 29 Abs. 1 Bst. b IVG vor, wenn die 
versicherte Person an mindestens 30 aufeinanderfolgenden Tagen voll 
arbeitsfähig war.

5.6 Zu bemerken bleibt, dass aufgrund des im gesamten Sozialversi-
cherungsrecht  geltenden Grundsatzes der Schadenminderungspflicht 
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ein invalider Versicherter gehalten ist, innert nützlicher Frist Arbeit im 
angestammten oder einem anderen Berufs- oder Erwerbszweig zu su-
chen  und  anzunehmen,  soweit  sie  möglich  und  zumutbar  erscheint 
(BGE 113 V 28 E. 4a, 111 V 239 E. 2a). Deshalb ist es am behandeln-
den  Arzt  bzw.  am  Vertrauensarzt  einer  IV-Stelle  aus  medizinischer 
Sicht zu bestimmen, in welchem Ausmass ein Versicherter seine ver-
bliebene  Arbeitsfähigkeit  bei  zumutbarer  Tätigkeit  und  zumutbarem 
Einsatz auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt einsetzen kann. Diese 
Arbeitsmöglichkeit hat sich der Versicherte anrechnen zu lassen.

5.7 Da sich der Beschwerdeführer am 20. Juli 2006 bei der IV-Stelle 
angemeldet  hat,  sind  die  damals  geltenden Bestimmungen  des  IVG 
(vgl. oben E 5.5) anwendbar. Zusammenfassend ist somit  im Folgen-
den vom Bundesverwaltungsgericht zu prüfen, ob für den Beschwerde-
führer  zwischen dem 20. Juli  2005 (ein Jahr  vor Antragstellung,  vgl. 
Art. 48 IVG in der bis zum 31. Dezember 2007 gültig gewesenen Fas-
sung)  und dem 27. Mai  2008 (Datum der  angefochtenen Verfügung) 
ein Anspruch auf eine Invalidenrente bestand oder ein solcher in die-
sem Zeitraum entstanden ist.

6.

6.1 Für  die  Beurteilung  der  Arbeitsfähigkeit  des  Beschwerdeführers 
steht für die Vorinstanz und die IV-Stelle SG ohne Zweifel das polydis-
ziplinäre, ausführliche Gutachten des ärztlichen Begutachtungsinstitu-
tes ABI in Basel vom 28. Januar 2008 im Zentrum. Sie stellen auf des-
sen Schlussfolgerung ab, wonach beim Beschwerdeführer ab dem Juni 
2005 im Wesentlichen aus psychiatrischer Sicht wegen einer leichten 
bis  mittelgradigen  depressiven  Episode  (ICD-10  F32.0/F32.1),  aber 
auch  wegen  eines  Schlafapnoe-Syndroms  (ICD-10  G47.3),  welches 
adäquat durch die Maskenbeatmung während des Schlafs behandelt 
wird, für leichte bis höchstens mittelschwere, angepasste Tätigkeiten 
ohne Selbst- oder Fremdgefährdung eine Leistungseinbusse von 30% 
(bei vollschichtig zumutbarer Arbeitsfähigkeit) bestätigt werden könne 
(vgl. act. 43 SVA SG). Gemäss Einkommensvergleich der IV-Stelle SG 
vom 31. März 2008 ergibt sich ein Invaliditätsgrad von rund 32% (act. 
49 SVA SG).

6.2 Demgegenüber stützt sich der Beschwerdeführer – neben einem 
früheren Gesamtgutachten der Pensionsversicherungsanstalt der Lan-
desstelle  Vorarlberg  vom November  2006  (vgl. act. 1/6),  welches im 
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ABI-Gutachten ausdrücklich berücksichtigt  worden ist  -  auf  folgende, 
nach Eingang des ABI-Gutachtens erstellte medizinische Befunde:

-  den  neuropsychodiagnostischen  Befund  der  Neuropsychologin  Dr. 
V._______  J.  Bösch  der  Institution  SMO  Feldkirch  vom  April  2008, 
wonach  beim  Beschwerdeführer  im  Wesentlichen  eine 
Gedächtnisstörung  und  eine  schwere  Aufmerksamkeitsstörung 
diagnostiziert  wurden  und  mit  welchem  eine  neuerliche 
neuroradiologische Kontrolle empfohlen wurde, um eine neurologische 
Erkrankung auszuschliessen (act. 54 SVA SG);

- die Berichte vom 23. Juni 2008 (vgl. act. 1/5) und vom 27. November 
2008 (vgl. act. 16) des Facharztes für Psychiatrie und Neurologie Dr. 
med.  P._______,  behandelnder  Psychiater  des  Beschwerdeführers, 
welcher  das  ABI-Gutachten  als  unvollständig  beurteilt,  im  We-
sentlichen  weil  zum  einen  die  rasche  Ermüdbarkeit,  die  kognitiven 
Leistungseinbussen und die auffällige Persönlichkeitsstruktur hirnorga-
nisch bedingt seien und zum andern die chronisch latente Suizidalität, 
die  auf  das  lebensbedrohliche  Schlafapnoesyndrom zurückzuführen-
den massiven Ängsten und die mit  der Depression verbundenen Le-
bensumstände zu wenig gewürdigt worden seien;

- Atteste der Landeskrankenhäuser Hohenems vom Mai 2008 (vgl. act. 
1/7 und 1/8) respektive Rankweil vom 15. Januar 2009, aus welchen 
im Wesentlichen die Diagnose des schweren chronischen und obstruk-
tiven Schlafapnoe-Syndroms mit  der Folge einer Tagesmüdigkeit ent-
nommen werden kann, wobei der Entlassungsbericht des Landeskran-
kenhauses  Rankweil  während  des  Klinikaufenthalts  im  Oktober  und 
November 2008 zwar zusätzlich eine „Hirnorganizität“  feststellte, den 
Patienten aber in  stabilem psychopathologischem Zustand Ende No-
vember 2008 nach Hause entliess.

6.3 Die Vorinstanz ist der Auffassung, dass diese nach Erstellung des 
ABI-Gutachtens  eingereichten  ärztlichen  Atteste  respektive  Spitalbe-
richte die Beweiskraft  des umfassenden ABI-Gutachtens nicht zu er-
schüttern vermögen. Es seien keine neuen Gesichtspunkte ins Spiel 
gebracht worden, welche im ABI-Gutachten unerkannt geblieben wä-
ren oder zu einer abweichenden Gesamtbeurteilung führen könnten. 
Insbesondere  bestehe  weder  eine  schwere  depressive  Störung  und 
eine  Neurasthenie  noch  eine  Persönlichkeitsstörung.  Nachweise  auf 
einen hirnorganischen Faktor gebe es nicht, auch in den neuropsycho-
logischen Untersuchungen von Dr. V._______ J. Bösch nicht. 
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7.

7.1 Für die Beurteilung, ob in casu beim Beschwerdeführer eine ren-
tenrelevante  Arbeitsunfähigkeit  vorliegt,  welche  zu  einem  rentenbe-
rechtigenden Invaliditätsgrad führt, ist der Richter, wie bereits ausge-
führt  wurde,  auf  die  ärztlichen  Gutachten  und  Berichte  angewiesen. 
Bezüglich des Beweiswertes eines Arztberichtes ist entscheidend, ob 
der Bericht für die streitigen Belange umfassend ist, auf allseitigen Un-
tersuchungen beruht, auch die geklagten Beschwerden berücksichtigt, 
in  Kenntnis  der  Vorakten (Anamnese)  abgegeben worden ist,  in  der 
Beurteilung  der  medizinischen Zusammenhänge und  in  der  Beurtei-
lung der medizinischen Situation einleuchtet, und ob die Schlussfolge-
rungen  der  Experten  begründet  sind.  Ausschlaggebend  für  den  Be-
weiswert ist somit grundsätzlich weder die Herkunft des Beweismittels 
noch die  Bezeichnung der  eingereichten oder  in  Auftrag  gegebenen 
Stellungnahme als Bericht  oder als Gutachten. Das Gericht  hat  also 
das gesamte Beweismaterial zu würdigen (vgl. dazu Urteil des EVG I 
268/2005 E. 1.2  vom 26. Januar  2006,  BGE 125 V 352 E. 3a). Die 
Rechtsprechung erachtet es mit dem Grundsatz der freien Beweiswür-
digung als vereinbar, Richtlinien für die Beweiswürdigung in Bezug auf 
bestimmte Formen medizinischer Berichte und Gutachten aufzustellen 
(BGE 125 V 352 E. 3b; AHI 2001 S. 114 E. 3b). Berichte der behan-
delnden Ärzte  etwa sind  aufgrund deren  auftragsrechtlicher  Vertrau-
ensstellung zum Patienten mit Vorbehalt zu würdigen (BGE 125 V 353 
E.  3b/cc).  Dies  gilt  für  den  allgemein  praktizierenden  Hausarzt  wie 
auch den behandelnden Spezialarzt (Urteil  des EVG I 655/05 E. 5.4 
vom 20. März 2006).

7.2 Erforderlich ist im Sozialversicherungsrecht grundsätzlich der Be-
weisgrad  der  überwiegenden  Wahrscheinlichkeit.  Dieser  Grad  über-
steigt einerseits die Annahme einer blossen Möglichkeit bzw. einer Hy-
pothese und liegt anderseits unter demjenigen der strikten Annahme 
der  zu  beweisenden  Tatsache.  Die  Wahrscheinlichkeit  ist  insoweit 
überwiegend, als der begründeten Überzeugung keine konkreten Ein-
wände  entgegenstehen (UELI KIESER,  ATSG-Kommentar,  Zürich  2003, 
Art. 43  Rz. 23;  THOMAS LOCHER,  Grundriss  des  Sozialversicherungs-
rechts, Bern 2003, § 68, Rz. 43 ff).

7.3 Im vorliegenden Fall  liegen ärztliche Berichte vor, welche in den 
Diagnosen einerseits einer Depression mit leicht- bis mittelgradig aus-
geprägten  Episoden  und  andererseits  einer   schweren  chronischen 
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und  obstruktiven  Schlafapnoe-Syndroms  und  Adipositas  permagna 
(schwere Fettleibigkeit) nicht grundsätzlich divergieren.

7.3.1 Im Gegensatz zum ABI-Gutachten vom 28. Januar 2008 geht je-
doch  der  behandelnde  österreichische  Spezialarzt  des  Beschwerde-
führers, Dr. med. P._______, davon aus, dass die rasche Ermüdbarkeit 
und  die  kognitiven  Leistungseinbussen  hirnorganisch  bedingt  seien, 
was  mehrere  Testergebnisse  gezeigt  hätten,  und  die  Sauerstoff-
entsättigung infolge des Schlafapnoe-Syndroms zusammen mit der de-
pressiven Antriebslosigkeit  eine  Arbeitsfähigkeit  des  Beschwerdefüh-
rers  ausschliesse.  Die  Untersuchungen,  auf  die  sich  Dr.  med. 
P._______ bezieht, sind zum einen im Bericht der Pensionsversiche-
rungsanstalt der Landesstelle Vorarlberg vom November 2006 (vgl. act. 
34/1 bis 34/8 SVA SG und act. 1/5) enthalten, in welchem der hirnor-
ganische Ursprung der Einschränkung jedoch lediglich verdächtigt und 
nicht  als  gesichert  dargestellt  wird,  und  zum  andern  im  bereits  er-
wähnten Bericht von Dr. V._______ J. Bösch vom April  2008, welche 
Spezialistin  allerdings  eine  weitere  Kontrolle  empfiehlt,  um  eine 
neurologische  Erkrankung  auszuschliessen.  Diese  Untersuchungen 
sind  also  hinsichtlich  eines  hinorganischen  Ursprungs  nicht  derart 
schlüssig, wie es der behandelnde Spezialarzt darstellt. Daran ändert 
auch  der  lapidare  Satz  im  Entlassungsbericht  des 
Landeskrankenhauses  Rankweil  vom 15.  Januar  2009  (vgl.  act.  20) 
nichts,  wonach  während  des  Klinikaufenthalts  im  Oktober  und 
November  2008  zusätzlich  eine  „Hirnorganizität“  festgestellt  worden 
sei, ohne dass darauf näher eingegangen wurde. 

7.3.2 Im  vorliegenden  Fall  wesentlich  erscheint  aber,  dass  die  ABI-
Ärzte sich eingehend mit den medizinischen Vorakten auseinanderge-
setzt haben (vgl. Ziffer 4.1.7 des ABI-Gutachtens). So haben sie fest-
gehalten, dass die Diagnose einer Neurastenie nicht bestätigt werden 
könne,  da  dann  eine  depressive  Störung  ausgeschlossen  werden 
müsse. Die zum Teil ähnliche Symptomatik der verminderten geistigen 
Leistungsfähigkeit und der raschen Ermüdbarkeit sei vielmehr auch für 
das  Schlafapnoe-Syndrom  typisch.  Es  liege  auch  keine  Persönlich-
keitsstörung vor. Dagegen spreche etwa die Biographie mit  normaler 
beruflicher und familiärer Sozialisation. Anzeichen für  eine psychoor-
ganische Störung oder für einen hirnorganischen Faktor würden auch 
nicht vorliegen. Es gäbe keine Hinweise dafür, weder in bereits durch-
geführten Untersuchungen noch aus dem Alltag des Beschwerdefüh-
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rers. Die kognitive Verlangsamung und die rasche Überforderung seien 
im Rahmen der depressiven Symptomatik zu sehen. 

Dazu kommt, dass es sich beim ABI-Gutachten um ein bidisziplinäres 
Gutachten handelt, welches je eine internistische und eine psychiatri-
sche Untersuchung umfasst, wobei die untersuchenden Ärzte zusam-
men  einen  Konsensus  erarbeiteten  und  diesen  auch  eingehend  be-
gründeten; zusammen kamen sie zum Schluss, dass der Beschwerde-
führer in einer angepassten Tätigkeit ohne Selbst- oder Fremdgefähr-
dung  vollschichtig  arbeitsfähig  wäre,  allerdings  mit  einer  30%-igen 
Leistungseinschränkung (vgl. Ziffer 6 des ABI-Gutachtens), was nach 
darauf  durchgeführtem  Einkommensvergleich  einen  Invaliditätsgrad 
von 32% ergab.

7.3.3 Die gerichtliche Prüfung dieses ABI-Gutachtens vom 28. Januar 
2008, welches für die Vorinstanz entscheidend ist, ergibt, dass es auf 
umfassende Untersuchungen beruht, die geklagten Beschwerden be-
rücksichtigt, auf die medizinischen Vorakten eingeht, dessen Beurtei-
lung der  medizinischen Situation  des  Beschwerdeführers  einleuchtet 
und  dessen  gutachterlichen  Schlussfolgerungen  begründet  sind.  Mit 
der Annahme einer angepassten Tätigkeit mit der 30%-igen Leistungs-
einschränkung, welche zu einem Invaliditätsgrad von rund 32% führt, 
sind die diagnostizierten, unbestrittenen psychischen Leiden sowie die 
Folgen  des  Schlafapnoe-Syndroms  für  den  zu  prüfenden  Zeitraum 
(Juni  2005 bis Mai  2008) in  genügendem Masse berücksichtigt  wor-
den, zumal die ABI-Ärzte und die IV-Stellenärzte gestützt auf die ins 
Recht gelegten objektiven Befunde zum Schluss gekommen sind, dass 
keine schlüssigen Nachweise auf eine langzeitliche schwere Depressi-
on, hirnorganische Faktoren, eine neurologische Erkrankung oder eine 
Persönlichkeitsstörung vorliegen. Andere Diagnosen (z.B.  Adipositas) 
wurden zu Recht als solche gewertet, welche keinen Einfluss auf die 
Arbeitsfähigkeit haben, was vom Beschwerdeführer auch nicht ernst-
haft behauptet wurde. Jedenfalls überwiegt für das Gericht die Wahr-
scheinlichkeit im Sinne der Rechtsprechung, dass der Gesundheitszu-
stand des Beschwerdeführers (für den zu prüfenden Zeitraum) nicht zu 
einer rentenrelevanten Arbeitsunfähigkeit geführt hat.

8.

8.1 Der Beschwerdeführer rügt schliesslich, dass im Einkommensver-
gleich,  welcher  die  IV-Stelle  durchgeführt  hat,  kein  leidensbedingter 
Abzug vorgenommen worden ist. Mit einem solchen von 15% würde er 
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einen Invaliditätsgrad von 42% erreichen und zumindest eine Viertels-
rente beanspruchen können.

Gemäss Rechtsprechung hat ein Leidensabzug jedoch nicht automa-
tisch zu erfolgen, sondern nur dann, wenn im Einzelfall Anhaltspunkte 
dafür bestehen, dass der Versicherte wegen eines oder mehrerer die-
ser  Merkmale  seine  gesundheitlich  bedingte  (Rest-)Arbeitsfähigkeit 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nur mit unterdurchschnittlichem er-
werblichen  Erfolg  verwerten  kann  (vgl.  Urteil  des  BGer  9C_87/2007 
vom 25. Juli 2007 E. 3.5; BGE 126 V 75 E. 5b/aa). Hinzu kommt im vor-
liegenden Fall,  dass eine 30%-ige Leistungseinschränkung bei  einer 
vollschichtigen Arbeitsfähigkeit wegen der Leiden des Beschwerdefüh-
rers berücksichtigt worden ist. Die Verweigerung eines leidensbeding-
ten Abzuges erscheinen daher nicht rechtswidrig.

8.2 Insgesamt hält  die angefochtene vorinstanzliche Verfügung einer 
richterlichen Prüfung stand, weshalb die Beschwerde abzuweisen ist.

9.

9.1 Gemäss Art. 63 Abs. 1 VwVG werden die Verfahrenskosten in der 
Regel der unterliegenden Partei  auferlegt. Die Verfahrenskosten sind 
gemäss dem Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und 
Entschädigungen  vor  dem  Bundesverwaltungsgericht  (VGKE,  SR 
173.320.2) zu bestimmen. Sie werden auf Fr. 400.-- festgelegt und vor-
liegend mit dem einbezahlten Kostenvorschuss (Fr. 800.--) verrechnet. 
Der Saldo (Fr. 400.--) wird dem Beschwerdeführer zurückerstattet.

9.2 Entsprechend  dem  Ausgang  des  Verfahrens  ist  dem  Beschwer-
deführer  keine  Parteientschädigung  zuzusprechen  (Art.  64  Abs.  1 
VwVG e contrario und Art. 7 Abs. 3 des Reglements vom 11. Dezem-
ber 2006 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesver-
waltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Der obsiegenden Vorinstanz 
steht praxisgemäss keine Parteientschädigung zu.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die  Verfahrenskosten  von  Fr.  400.--  werden  dem  Beschwerdeführer 
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auferlegt  und  mit  dem  einbezahlten  Kostenvorschuss  von  Fr. 800.-- 
verrechnet.  Der  vom Beschwerdeführer  einbezahlte  Überschuss  von 
Fr. 400.-- wird diesem zurückerstattet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an: 

- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz
- das Bundesamt für Sozialversicherungen

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Alberto Meuli Jean-Marc Wichser

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert  30 Tagen nach Eröffnung beim 
Bundesgericht,  Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öf-
fentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff., 90 ff. 
und 100 des Bundesgerichtsgesetzes  vom 17. Juni  2005 [BGG, SR 
173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und 
hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und 
die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Be-
weismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizu-
legen (vgl. Art. 42 BGG).

Versand:
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